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Verordnung 
 

über die Abgabepflicht für das Abstellen von Kraftfahrzeugen 

auf öffentlichen Verkehrsflächen 

(Parkabgabeverordnung) 

 

Aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung der Stadt Dornbirn vom 17.03.2022 wird gemäß  

§§ 1, 2, 4, 5, und 6a Vorarlberger Parkabgabegesetz, LGBl. Nr. 2/1987, i.d.g.F. verordnet: 

 

§ 1 

Abgabepflicht 

 

(1) Für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist auf den im beiliegenden Lageplan 

„Parkraumbewirtschaftung Dornbirn“ vom 23.11.2021 dargestellten, als Zone 1 (a und b), 

Zone 2 (a, b und c) sowie Anwohnerzone I bis VI bezeichneten Gebieten für folgende 

öffentliche Verkehrsflächen zu den angegebenen Zeiten eine Parkabgabe gemäß § 3 dieser 

Verordnung zu entrichten. 

 

(2) Zone 1 

a) werktags von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr 

sowie an Samstagen von 8.00 bis 12.00 Uhr  

1. Adolf-Rhomberg-Straße 

2. Altweg zwischen Bahnhofstraße und Zollgasse 

3. Annagasse 

4. Apfelgasse zwischen Moosmahdstraße und Zollgasse 

5. Bahnhofstraße 

6. Bergmannstraße zwischen Stadtstraße und Friedhof Markt 

7. Dr.-Anton-Schneider-Straße 

8. Dr.-Schmidt-Straße 

9. Eisengasse zwischen Marktplatz und Stadtstraße 

10. Europa-Passage 

11. Franz-Michael-Felder-Straße 

12. Frühlingstraße zwischen Stadtstraße und Klaudiastraße 

13. Goethestraße 

14. Grabenweg 

15. Jahngasse zwischen Realschulstraße und Stadthalle 

16. Kapuzinergasse 
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17. Klaudiastraße 

18. Klostergasse 

19. Kreuzgasse westlich der Stadtstraße 

20. Magazingasse 

21. Marktpassage 

22. Marktplatz 

23. Marktstraße 

24. Moosmahdstraße zwischen Bahnhofstraße und Mozartstraße 

25. Mozartstraße östlich der Moosmahdstraße 

26. Parkplätze Hypobank am Marktplatz 

27. Parkplätze Kulturhaus 

28. Parkplätze Raiffeisenbank 

29. Parkplätze Rathaus 

30. Parkplätze ÖGK-Areal 

31. Parkplätze Stadtbad 

32. Pfarrgasse 

33. Poststraße zwischen Bahnhofstraße und Zollgasse 

34. Realschulpassage 

35. Realschulstraße 

36. Riedgasse 

37. Rosenstraße zwischen Schillerstraße und Göthestraße 

38. Sala zwischen Webergasse und Pfarrgasse 

39. Schillerstraße zwischen Stadtstraße und Stadtbad 

40. Schmelzhütterstraße zwischen Schulgasse und Objekt HNr. 10 

41. Schubertstraße 

42. Schulgasse 

43. St.-Martin-Straße westlich der Stadtstraße 

44. Stadtstraße zwischen Eisenbahnunterführung und Dornbirner Ache 

45. Thomas-Rhomberg-Straße zwischen Eisengasse und Klaudiastraße 

46. Viehmarktstraße 

47. Webergasse zwischen Schulgasse und Sala 

48. Winkelgasse 

49. Zollgasse 
 

b) täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr  

1. Dammstraße auf Höhe Krankenhaus 

2. Parkplätze Krankenhaus-Areal 
 

(3) Zone 2 
 

a) werktags von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr 

sowie an Samstagen von 8.00 bis 12.00 Uhr  

1. Achstraße 

2. Altweg zwischen Zollgasse und Bildgasse 

3. Angelika-Kauffmann-Straße 

4. Apfelgasse westlich der Zollgasse 

5. Bergmannstraße zwischen Friedhof Markt und Am Wall 

6. Bildgasse 
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7. Birkenwiese 

8. Bockackerstraße 

9. Bohnenmahdstraße 

10. Brahmsgasse 

11. Brückengasse zwischen Höchsterstraße und Dornbirner Ache 

12. Dammstraße ausgenommen Krankenhaus-Areal 

13. Egeten 

14. Eisengasse zwischen Stadtstraße und Kreuzgasse 

15. Eisenhammerstraße 

16. Flurgasse zwischen Angelika-Kauffmann-Straße und Pongartgasse 

17. Frühlingstraße zwischen Klaudiastraße und Radetzkystraße 

18. Gutenbergstraße zwischen Rohrbach und Volksschule 

19. Gütlestraße 

20. Hatlerstraße zwischen Friedhof, Kirche und Staufenegg 

21. Hochschulstraße 

22. Höchsterstraße zwischen Bahnunterführung und Olympiazentrum 

23. Im Böckler 

24. Jahngasse zwischen Stadthalle und Schmelzhütterstraße 

25. Josef-Anton-Herrburger-Straße 

26. Kaplan-Bonetti-Straße 

27. Kaspar-Hagen-Straße 

28. Katharine-Drexel-Straße im Bereich Friedhof 

29. Kaufmännen 

30. Kirchgasse 

31. Kreuzgasse östlich der Stadtstraße 

32. Leopoldstraße 

33. Michael-Lenz-Straße 

34. Millöckergasse 

35. Mittebrunnen 

36. Mitteldorfgasse 

37. Moosmahdstraße zwischen Mozartstraße und Schmelzhütterstraße 

38. Mozartstraße westlich der Moosmahdstraße 

39. Negrellistraße 

40. Nummerngasse 

41. Oberdorferstraße zwischen Schloßgasse und Kirchgasse 

42. Parkplätze Fachhochschule im Bereich Sägerstraße 4 

43. Parkplätze Inatura 

44. Parkplätze Schorenhof (ausgenommen Veranstaltungen) 

45. Parkplätze Schwefel (östlich Bahnunterführung) 

46. Parkplätze südlich ÖBB-Haltestelle Schoren 

47. Pfarrer-Moosbrugger-Straße 

48. Pongartgasse 

49. Poststraße zwischen Zollgasse und Bildgasse 

50. Prälat-Drexel-Straße 

51. Radetzkystraße 

52. Rohrbach zwischen Gutenbergstraße und Rohrbachsiedlung 

53. Rosenstraße zwischen Göthestraße und Bockackerstraße 
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54. Rundfunkplatz 

55. Sägerstraße 

56. Sala zwischen Webergasse und Negrellistraße 

57. Salurnergasse 

58. Schillerstraße zwischen Stadtbad und Sägerstraße 

59. Schlachthausstraße 

60. Schloßgasse zwischen Bergstraße und Sebastianstraße 

61. Schmelzhütterstraße zwischen Objekt HNr. 10 und Sandgasse 

62. Schützenstraße im Bereich Campus V 

63. Spinnergasse 

64. St.-Martin-Straße östlich der Stadtstraße 

65. Steggasse 

66. Stiftergasse 

67. Thomas-Rhomberg-Straße zwischen Klaudiastraße und Widagasse 

68. Unterer Kirchweg zwischen Hatlerstraße und Fahnacker 

69. Vordere Achmühlerstraße zwischen Gütlestraße und Dornbirner Ache 

70. Webergasse zwischen Sala und Michael-Lenz-Straße 

71. Wiesenstraße 

72. Zanzenberggasse im Bereich IFS 
 

b) täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr 

1. Gütlestraße 

2. In der Enz 

3. Messegelände Parkplatz West, ausgenommen Veranstaltungen 

4. Messeplatz 

5. Messestraße 

6. Parkplätze im Bereich Gütle 

7. Parkplätze im Bereich Talstation Karrenseilbahn 

8. Roßmähder 

9. Untere Roßmähder 
 

c)  täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr 

1. Parkplätze nordöstlich und südwestlich Bahnhof 

 

(4) Auf den im Folgenden angeführten Parkplätzen ist für das Abstellen mehrspuriger 

Kraftfahrzeuge für die Dauer von maximal 10 Minuten keine Abgabe zu entrichten, wenn der 

Abgabepflichtige beim Parkscheinautomaten eine Kurzparkkarte löst und gemäß § 4 Abs.6 

anbringt oder die Einhaltung der Kurzparkzeit mittels Handyparken dokumentiert wird. 

• Parkplätze nordöstlich und südwestlich Bahnhof (Zone 2c) 

• Kaplan-Bonetti-Straße (Zone 2a) 

• Parkplätze südlich ÖBB-Haltestelle Schoren (Zone 2a) 

 

 

§ 2 

Abgabepflichtige, Auskunftspflichtige 

 

(1) Zur Entrichtung der Abgabe ist der Lenker verpflichtet. 
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(2) Wer ein Kraftfahrzeug einem anderen überlässt, hat der Behörde hierüber Auskunft zu geben. 

Er hat entsprechende Aufzeichnungen zu führen, wenn er die Auskunft ansonsten nicht 

erteilen könnte. 

 

§ 3 

Höhe der Abgabe und Fälligkeit 

 

(1) Die Abgabe beträgt  

 in der Zone 1  € 1,40 pro Stunde  

 in der Zone 2  € 0,90 pro Stunde 

 

Abweichend davon beträgt die Abgabe auf abgabenpflichtigen Verkehrsflächen, auf welchen 

Kraftfahrzeuge mit einer Gesamtlänge von mehr als neun Metern abgestellt werden, für jede 

angefangene Stunde € 8,00 und für je angefangene 12 Stunden € 47,60. 

 

Die Mindestparkabgabe beträgt € 0,30. 

 

Für die Entrichtung der Abgabe für kleinere Zeiteinheiten wird festgelegt: 

Zone 1 € 0,30 Parkdauer 13 Minuten 

 € 0,40 Parkdauer 18 Minuten 

 € 0,50 Parkdauer 22 Minuten 

 € 0,60 Parkdauer 26 Minuten 

 € 0,70 Parkdauer 30 Minuten 

 € 0,80 Parkdauer 35 Minuten 

 € 0,90 Parkdauer 39 Minuten 

 € 1,10 Parkdauer 48 Minuten 

 € 1,20 Parkdauer 52 Minuten 

 € 1,30 Parkdauer 56 Minuten 

 € 1,40 Parkdauer 60 Minuten 

 

Zone 2 € 0,30 Parkdauer 20 Minuten 

 € 0,40 Parkdauer 27 Minuten 

 € 0,50 Parkdauer 34 Minuten 

 € 0,60 Parkdauer 40 Minuten 

 € 0,70 Parkdauer 47 Minuten 

 € 0,80 Parkdauer 53 Minuten 

 € 0,90 Parkdauer 60 Minuten 

 

Abweichend dazu erfolgt beim Erwerb eines elektronischen Parkscheins die Entrichtung und 

Abrechnung minutengenau, wobei jede angefangene Minute der tatsächlichen Parkdauer 

zugerechnet wird. 

 

(2)  In der Zone 2 kann die Abgabe auf den unten angeführten Verkehrsflächen ausgenommen 

verordnete Kurzparkzonen mit einem Pauschalbetrag mit folgenden Tarife entrichtet werden 

 € 5,30 Tagestarif  

 € 40,00 Monatstarif  

 € 395,00 Jahrestarif  
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1. Achstraße 

2. Altweg zwischen Zollgasse und Bildgasse 

3. Angelika-Kauffmann-Straße 

4. Bergmannstraße zwischen Friedhof Markt und Am Wall 

5. Bildgasse 

6. Birkenwiese 

7. Bockackerstraße 

8. Brahmsgasse 

9. Brückengasse 

10. Dammstraße 

11. Egeten 

12. Eisengasse zwischen Stadtstraße und Kreuzgasse 

13. Eisenhammerstraße 

14. Feldgasse 

15. Flurgasse 

16. Foracheck 

17. Frühlingstraße zwischen Klaudiastraße und Radetzkystraße 

18. Gabelsbergerstraße 

19. Gutenbergstraße 

20. Gütlestraße 

21. Hafnergasse 

22. Hatlerstraße 

23. Hochschulstraße 

24. Höchsterstraße zwischen Bahnunterführung und Olympiazentrum 

25. Im Böckler 

26. Im Steinat 

27. Jahngasse zwischen Stadthalle und Schmelzhütterstraße 

28. Kaplan-Bonetti-Straße 

29. Kaspar-Hagen-Straße 

30. Katharine-Drexel-Straße 

31. Kaufmännen 

32. Kirchgasse 

33. Kreuzgasse 

34. Langegasse 

35. Leopoldstraße 

36. Mähdlegasse 

37. Messegelände Parkplatz West, ausgenommen Veranstaltungen 

38. Millöckergasse 

39. Mittebrunnen 

40. Mitteldorfgasse 

41. Mittelfeldstraße 

42. Moosmahdstraße zwischen Mozartstraße und Schmelzhütterstraße 

43. Nachbauerstraße 

44. Negrellistraße 

45. Nummerngasse 

46. Oberdorferstraße 
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47. Otto-Wohlgenannt-Straße 

48. Parkplätze im Bereich Gütle 

49. Parkplätze im Bereich Talstation Karrenseilbahn 

50. Parkplätze Schorenhof (ausgenommen Veranstaltungen) 

51. Parkplätze Schwefel (östlich Bahnunterführung) 

52. Parkplätze südlich ÖBB-Haltestelle Schoren 

53. Parkplätze südwestlich Bahnhof 

54. Pfarrer-Moosbrugger-Straße 

55. Pongartgasse 

56. Prälat-Drexel-Straße 

57. Radetzkystraße 

58. Rohrbach 

59. Rosenstraße zwischen Göthestraße und Bockackerstraße 

60. Rundfunkplatz 

61. Sägerstraße 

62. Sala zwischen Webergasse und Negrellistraße 

63. Salurnergasse 

64. Schillerstraße 

65. Schlachthausstraße 

66. Schloßgasse 

67. Schmelzhütterstraße zwischen Schulgasse und Sandgasse 

68. Schützenstraße 

69. Sebastianstraße 

70. Spinnergasse 

71. St.-Martin-Straße östlich der Stadtstraße 

72. Steggasse 

73. Stiftergasse 

74. Thomas-Rhomberg-Straße 

75. Unterer Kirchweg 

76. Vordere Achmühlerstraße 

77. Webergasse westlich der Moosmahdstraße 

78. Widagasse 

79. Wiesenstraße 

80. Zanzenberggasse 

 

§ 4 

Fälligkeit, Entrichtung 

 

(1)  Die Abgabe ist bei Beginn des Abstellens fällig. 

 

(2)  Die Entrichtung der Abgabe hat durch Einwurf des der beabsichtigten Abstelldauer 

entsprechenden Geldbetrages bei einem im Nahbereich der abgabepflichtigen 

Verkehrsflächen aufgestellten Parkscheinautomaten zu erfolgen.  

 Weiters kann die Abgabe nach Maßgabe der technischen Möglichkeit auch durch 

elektronische Abbuchung, mit Mobilitätsmünzen der Stadt Dornbirn oder durch Aktivierung 

eines elektronischen Parkscheines über Mobiltelefone (sog. „Handyparken“) entrichtet 

werden. Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines hat im Wege eines vom 
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Systembetreiber zur Verfügung gestellten Dienstes an das elektronische System zu erfolgen. 

Beim Handyparken ist die Abgabe durch Erwerb eines elektronischen Parkscheins mit dem 

Ende des Parkvorgangs zu entrichten. Elektronische Parkscheine sind in einem 

elektronischen System gespeicherte Nachweise über die erfolgte Entrichtung der Parkabgabe 

für den Abstellzeitraum im Wege der Telekommunikation. 

 Die Entrichtung der pauschalierten Parkabgabe iS des § 3 Abs. 2 für einen Monat bzw. für ein 

Jahr sowie für das Anwohnerparken gemäß § 6 dieser Verordnung erfolgt durch den Erwerb 

einer Parkberechtigungskarte (Monats- oder Jahreskarte) beim Amt der Stadt Dornbirn. 

 

(3)  Der für den Geldeinwurf erhaltene Parkschein hat die Kalenderdaten sowie die Uhrzeit für das 

Ende des Zeitraumes, für den die Abgabe gemäß Abs. 1 entrichtet wurde, zu enthalten. 

 Die Parkberechtigungskarten haben das amtliche Kennzeichen, den Geltungsbereich und die 

Gültigkeitsdauer zu enthalten. Auf den Berechtigungskarten kann von der Ausgabestelle das 

amtliche Kennzeichen von maximal zwei Fahrzeugen eingetragen werden  

 

(4)  Die am Parkscheinautomat in der Zone 1 gelösten Parkscheine sind auch in der Zone 2 gültig.  

 Der elektronische Parkschein ist jedoch, mit Ausnahme bei Entrichtung der Abgabe mit einem 

Pauschalbetrag nur für den Abstellvorgang gültig, auf den sich die Bestätigung der 

Abstellanmeldung bezieht. 

 

(5)  Der Pauschalbetrag für die Zone 2 und die Anwohnerzonen ist am Tag der Entgegennahme 

der Parkberechtigungskarte zur Zahlung fällig und gilt mit der Einzahlung als festgesetzt. Die 

pauschalierte Abgabe ist bescheidmäßig festzusetzen, wenn der Abgabepflichtige diese nicht 

oder nur teilweise entrichtet.  

 

(6)  Der Parkschein und die Parkberechtigungskarte sind bei Fahrzeugen mit Windschutzscheiben 

hinter dieser und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst 

geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen.  

 Bei Aktivierung eines elektronischen Parkscheines ist das Anbringen eines Parkscheines am 

Fahrzeug nicht erforderlich. 

 

§ 5 

Anwohnerzonen 

 

(1)  Die im beiliegenden Lageplan „Parkraumbewirtschaftung Dornbirn“ vom 23.11.2021, der einen 

integrierten Bestandteil dieser Verordnung bildet, mit den Zahlen I, II, III, IV, V und VI 

gekennzeichneten Bereiche werden zu Anwohnerzonen erklärt. 

 

(2)  Inhabern von mehrspurigen Kraftfahrzeugen, die in einer dieser Anwohnerzonen den 

Hauptwohnsitz haben, wird die Abgabe für den Bereich der jeweiligen Anwohnerzone 

ausgenommen verordnete Kurzparkzonen auf Antrag für die Dauer von einem Monat bis zu 

einem Jahr pauschaliert. 

 

(3)  Die Höhe der pauschalierten Abgabe beträgt pro Monat € 11,00 oder € 110,00 pro Jahr. 
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§ 6

Ausnahmen 

Die Abgabe ist nicht zu entrichten für 

a) Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge im öffentlichen Dienst, Fahrzeuge des Straßendienstes, der

Müllabfuhr und Fahrzeuge, die für eine Gebietskörperschaft oder einen Gemeindeverband

zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen,

b) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises gemäß § 29b StVO für Menschen mit

Behinderungen gelenkt oder als Mitfahrer benützt werden und beim Abstellen mit diesem

Ausweis deutlich sichtbar gekennzeichnet sind,

c) Fahrzeuge, die von Ärzten oder Ärztinnen bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt

werden und beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 der Straßenverkehrsordnung sichtbar

gekennzeichnet sind,

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt zur

Hauskrankenpflege gelenkt werden und beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 der

Straßenverkehrsordnung sichtbar gekennzeichnet sind.

e) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für die

Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

§ 8

Strafbestimmung 

Wer 

a) durch Handlungen oder Unterlassungen die Abgabe hinterzieht oder verkürzt oder

b) der Verpflichtung zur Auskunftserteilung und zur Führung von Aufzeichnungen gemäß § 3

Abs. 2 nicht nachkommt,

begeht eine von der Bezirkshauptmannschaft mit Geldstrafe zu ahndende Verwaltungsübertretung. 

§ 9

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.04.2022 in Kraft. 

Beilage: Lageplan „Parkraumbewirtschaftung Dornbirn“ vom 23.11.2021 

Bürgermeisterin 

Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann 

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. 
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Oberdorferstraße zwischen Schloßgasse und Kirchgasse

Parkplätze Fachhochschule im Bereich Sägerstraße 4

Parkplätze Inatura

Parkplätze Schorenhof (ausgenommen Veranstaltungen)

Parkplätze Schwefel (östlich Bahnunterführung)

Parkplätze südlich ÖBB-Haltestelle Schoren

Pfarrer-Moosbrugger-Straße

Pongartgasse

Poststraße zwischen Zollgasse und Bildgasse

Prälat-Drexel-Straße

Radetzkystraße

Rohrbach zwischen Gutenbergstraße und Rohrbachsiedlung

Rosenstraße zwischen Göthestraße und Bockackerstraße

Rundfunkplatz

Sägerstraße

Sala zwischen Webergasse und Negrellistraße

Salurnergasse

Schillerstraße zwischen Stadtbad und Sägerstraße

Schlachthausstraße

Schloßgasse zwischen Bergstraße und Sebastianstraße

Schmelzhütterstraße zwischen Objekt HNr. 10 und Sandgasse

Schützenstraße im Bereich Campus V

Spinnergasse

St.-Martin-Straße östlich der Stadtstraße

Steggasse

Stiftergasse

Thomas-Rhomberg-Straße zwischen Klaudiastraße und Widagasse

Unterer Kirchweg zwischen Hatlerstraße und Fahnacker

Vordere Achmühlerstraße zwischen Gütlestraße und Dornbirner Ache

Webergasse zwischen Sala und Michael-Lenz-Straße

Wiesenstraße

Zanzenberggasse im Bereich IFS

Gütlestraße

In der Enz

Messegelände Parkplatz West, ausgenommen Veranstaltungen

Messeplatz

Messestraße

Zone 2b

Parkplätze nordöstlich und südwestlich Bahnhof

Zone 2c

Parkplätze im Bereich Gütle

Parkplätze im Bereich Talstation Karrenseilbahn

Roßmähder

Untere Roßmähder
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